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Hintergrund der Fortschreibung

• Die aktuelle, 10-jährige Betrauung der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) mit 
der Erbringung von Verkehrsleistungen im Stadtverkehr endet Ende 2018.

• Zwar strebt die Landeshauptstadt Stuttgart eine erneute Beauftragung der SSB 
an, für diese Vergabe sind allerdings die gegenüber 2009 veränderten 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten.

• Der aktuelle Rechtsrahmen besteht hier vor allem aus
- der EU-Verordnung 1370/2007
- und der PBefG-Novelle 2013.

• Das Verfahren zur Beauftragung von Verkehrsunternehmen ist dort
hinsichtlich der Abläufe und der Fristen klar vorgegeben.



Zeitablauf Vergabeverfahren
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Vergabeverfahren

• Das Vergabeverfahren beginnt 27 Monate vor der angestrebten 
Betriebsaufnahme mit einer sog. Vorabbekanntmachung (VAB).

• Für das SSB-Netz bedeutet dies:

Vorabbekanntmachung: Oktober 2016

Betriebsaufnahme: Januar 2019
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Nahverkehrsplan als Grundlage

• In der VAB ist der „Beschaffungsbedarf“ europaweit bekannt zu machen.

• Die VAB ist die Messlatte für eigenwirtschaftliche Genehmigungsanträge von 
Verkehrsunternehmen. Sie stützt sich dabei zweckmäßigerweise und rechtlich 
sicher auf einen (passenden) Nahverkehrsplan ab.

• Das in der VAB/im Nahverkehrsplan geforderte Verkehrsangebot kann im 
späteren Vergabeverfahren nicht mehr unterschritten werden.

• Der Nahverkehrsplan unterliegt damit veränderten Anforderungen:

− Das angestrebte Verkehrsangebot (i. d. R. mindestens das vorhandene) 
muss möglichst eindeutig definiert werden.

− Ein bloßes Beschreiben angestrebter, punktueller Verbesserungen
(wie bisher) reicht nicht aus.

− Vorschläge/Prüfaufträge für Angebotsverbesserungen
sind wenig hilfreich.
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Inhalt des Nahverkehrsplans

• Das bestehende Verkehrsangebot ist durch Zielsetzungen bestmöglich  
abzusichern. Dies geschieht durch die Vorgaben
− Einzugsbereiche,
− Beförderungszeiten,
− Bedienungshäufigkeiten,
− Beförderungsqualität.

• Angebotsverbesserungen werden nur insofern aufgenommen, als ihre 
Umsetzung bereits als gesichert unterstellt werden kann. 

Weitere Angebotsverbesserungen während der Laufzeit der neuen 
Beauftragung sind natürlich dennoch möglich! Nur, w o stehen die?
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Reicht ein komprimierter NVP aus?

Die Erwartungen von Politik und Öffentlichkeit an den NVP sind hoch.

• Aus dem jüngst abgeschlossenen Beteiligungsverfahren zum 
Bürgerhaushalt stehen bereits zahlreiche Anregungen zum ÖPNV
im Raum.

• Die NVP-Erstellung wird von einer Bürgerbeteiligung eingeleitet.

• Der Aktionsplan „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ aus 2013 befeuert 
Erwartungen an den NVP.

• Die Problematik „Luftreinhaltung“ schafft zusätzlichen Handlungsdruck.



Nahverkehrsplans + Nahverkehrsentwicklungsplan

Strategie der Stadtverwaltung

• Der Nahverkehrsplan dient in erster Linie dazu, die SSB mit der Erbringung des 
heutigen Verkehrsangebots zu beauftragen.

• Der Entwurf des Nahverkehrsplans ist deshalb so anzulegen, dass das 
bestehende Verkehrsangebot bestmöglich begründet wird.

• Angebotsverbesserungen, die verkehrlich sinnvoll sind und lediglich (Betriebs-) 
Kosten verursachen, sind vom Gemeinderat im Rahmen der Haushalts-
beratungen 2016/2017 zu diskutieren und ggf. im NVP noch zu
ergänzen. (> Vorschlagsliste zum NVP)

• Angebotsverbesserungen, die vertieft zu untersuchen sind oder die Zeit
zur Umsetzung beanspruchen, sind in einem Nahverkehrs-
entwicklungsplan darzustellen.
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Nahverkehrsplan + Nahverkehrsentwicklungsplan
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Nahverkehrs-
plan

(NVP)

Nahverkehrs-
entwicklungs-

plan
(NVeP)

Angebotsanalyse Bürgerbeteiligung

Verkehrsentwicklungs-
konzept

Regionalverkehrsplan

Maßnahmen-
liste

(kurzfristig 
umsetzbare, aber 
kostentreibende

Maßnahmen)

Aktionsplan 
„nachhaltig mobil“
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Nahverkehrsentwicklungsplan

Inhalte Nahverkehrsentwicklungsplan

• Maßnahmenvorschläge mit ungewissen Realisierungschancen.

• Maßnahmenvorschläge mit ungewissen Finanzierungschancen.

• Maßnahmenvorschläge bez. der Auswirkungen des Konzepts „Nachhaltig
mobil in Stuttgart“ auf den ÖPNV.
(> Kapazitätsbetrachtung [Gutachten])

• ÖPNV-Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Luftreinhalteplan für
die Landeshauptstadt Stuttgart.
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Nahverkehrsplan + Nahverkehrsentwicklungsplan

Zeitplan:

• 13. – 27. April 2015: Bürgerbeteiligung

• Mitte Juli 2015: Vorlage NVP durch VVS
Abstimmung mit Ämtern

• 29. September 2015: Einbringung NVP-Entwurf im Ausschuss für
Umwelt und Technik (UTA) einschließlich
Werkstattbericht zur Bürgerbeteiligung, Vorlage 
Maßnahmenliste

• Anfang Oktober 2015: Diskussion in den Bezirksbeiräten
Start des gesetzlichen Beteiligungsverfahrens

• März 2016: Beschlussfassung NVP

• Juni 2016: NVeP Erstentwurf

• Herbst 2016: Beschlussfassung NVeP



Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Stuttgart

Bürgerbeteiligung: Schriftlich und online möglich
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Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Stuttgart
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Bürgerbeteiligung
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NVP-relevante Anregungen aus der Bürgerbeteiligung

• 13. bis 27. April 2015
• moderiert durch VVS
• 380 Teilnehmer
• 793 Vorschläge
� sollen durch den VVS 

beantwortet werden



Wo liegt die Priorität beim künftigen ÖPNV-Ausbau?
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Daseinsvorsorge

- Stadtbahnausbau in den Stadtbezir-
ken (z. B. Hausen, Plieningen) 

- Quartiers-/Bürgerbusse
- Seilbahnen/Schrägaufzüge
- Nachtverkehr an allen Wochentagen
- Tarifmaßnahmen (z. B. Zusammen-
legung der Tarifzonen 10/20)

Luftreinhaltung/Klimaschutz

- mehr Kapazitäten im Regional-
zug- und S-Bahn-Verkehr

- Ausbau der Stadtbahn-Haupt-
achsen (z. B. 60m-Züge U1)

- P+R-Ausbau
- Shuttle-Verkehre zu Auffangpark-
plätzen

Nahverkehrsplan / Nahverkehrsentwicklungsplan:
Angesichts der begrenzten Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln sind 
Zielkonflikte bezüglich der Aspekte „Daseinsvorsorge“ und „Luftreinhal-
tung/Klimaschutz“ absehbar .




